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Uungarn und Uöheim / Dalmatien / Koarien/

lavonienrc. Königin / Urß - Wertzogin zu
zu UlWund/KttyerZ

warnten/ Wrain und Mürtemberg / Mräfin zu
spurg/ Wandern / Wyrol/ Nörtz und Mra-
/ Wertzogin zu Lothringen und Barr /

sroß-Werßogin zu Woscana re. re. Entbieten
allen und jeden Inwohneren und Unterthanen/ was Würden/
Stands / Amts oder Weesens fie in gesamt- Unseren Oester-
r^ chischcn Erb-Fürstenthum- und Landen seynd/ Unser Kaiser-
und Königliche Gnad ; und geben denensclben gnädigst zu
vernehmen/ wasmassen die zahlreiche/ von Unseren Rcgie-
rungs -Vorfahreren/ Kaiseren/ Königen und Lands-Fürsten/
um Vas Müntz-Weesen in guter Ordnung zu erhalten/ oder
das verfallene wiederum in guten Stand zu setzen/ publicirte
ernstliche krucnren und Xtanänren genugsam an Tag legen/
wie sorgfältig Sie die Unterschiebung des schlechten Gelds an¬
statt des guten / welches sodann ausser Land geführet wird/
verhüten haben wollen/ damit ihre Unterthanen/ da ste an¬
statt ihres guten Gelds / oder des rechten Werths ihrer Maa¬
ren in denen schlechten Müntzen meistens verstektes Kupfer/ in
dem Werth des Silbers unvermerkt empfangen/dardurch nach
und nach um ihr Vermögen nicht gebracht werden möchten.

Die wehrender glorreicher Regierung Unseres Herr»
Vatters Kaiserl. Majestät mildester Gedächtnus in dem Rö¬
mischen Reich überhand genohmene Müntz - Unordnung hat
einige Seiner Erb-Landen ergriffen/ und auch Ihme viele der«
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gleichen Belästigungen verursachet / bis endlich unter dem
22ten OLtobrig 1735. in allen Seinen Erb - Königreichs und
Landen ein neues Müntz karem publicrret / und mit solchem
Ernst msnurcliiret worden ist/ daß endlich die viele/ wider
die vorige latenten eingeschlichene Unordnungen meistens
ausgerottet r und das gesamte Müntz - Weesen wiederum in
ziemlich guten Stand gebracht wäre ; Rachdeme aber durch
die nach Seinem höchst-bedaurlichcn Hintritt befchehene Uber«
Ziehung einiger Unserer Erb - Königreiche und Länder / mit
feindlichen Dölkeren / diese gute Ordnung wieder zcrstöhret
Worden ist ; So haben Wir den schaden/ welchen Unsere
liebe Insassen und Untcrthanen darbey leiden / nicht länger
zu gedulden / sondern kraft dieses UnftrS Nänäsrs dem so
heilsamen EMpel Unserer glorreichen Herren Vorfahrcren
nachzutretten nicht länger anstehen wollen ; Mithin das
jenige ernstlich anzubefehlen und vorzuschreiben Uns entschlos¬
sen/ was ohnvermeidentlich geschehen- beobachtet und voll¬
zogen werden muß / um Uns samt Unseren Unterthanen
von so stark eingcrlssenen/ und immer starker andringenden
allgemeinen Land-Schaden zu bewahren.

Gleichwie nun dieses das innerste deren Kräften Unserer
Länder abzehrende Übel aus dreyerley sträflichsten Mißhand¬
lungen den Ursprung nihmet ; Als emo von der Einführung
schlechter Müntzcn ; säö von der im Land sechsten bcsche-
hendcr Schwächung oder Verringerung des guten Gelds ;
zriö von Entwendung und ausser- Landführung desselben;
Also haben Wir zur gäntzlichen dessen Verhütung und Aus¬
rottung hiemit nicht nur allein die in Müntz -Sachen -4nnü
1715 . 1725- I/Z2 . und -46  1795 jn gesamt- Unseren Oe-
stcrrkichischen Erd -Fürstcnthum - und Landen publicirte laten¬
ten in allen ihren punÄlE oblervanäi8,wie hiemit befchihet/
erneueren und erfrischen wollen / sondern thucn auch hier¬
über gnädigst und Ernst -gemesten befehlen und ünruiren ; daß

Erstens alle fremde Schied - oder Land - Müntzen ohne
Ausnahm / dann alle goldene und silberne in dem Römischen
R ich nicht nach dem Reichs -Thalrr - / oder ReichS-vucaten-
Fuß ausgemüntzte Müntzen / als Llrarles ä ' or , käsx ä 'or.
t -rnLttä ' or , Bayrische sogenannte halbe- und Viertel-
Gulden und dergleichen/nebst denen Schweitzertschen/ § ur
rer» und anderen solchen ringhaltigen von dem Reichs -Fuß

abweir



abweichenden Duckten in gesamt»Unsere OesterreichischeErb»
Fürstenthum - und Lande einzusühren auf das schär feste verbot»
ten sepn solle; Die sowol in» als ausser dem Römischen Reich
gemüntzte Oucaren und jene Reichs »Thaler / Gulden und
Halbe-Gulden aber / welche den rechten ReichS-Schrott und
Korn halten / bleiben fernrrshin erlaubet / und wegen denen
Engeländlsch» Holländisch» Franhöfisch- Spanisch - Portuge»
fisch- Florentinisch» Denetianisch - Niederländisch»und May»
ländischen sowol gold- als silbernen grösseren 8pecic8-Mün-
Hen/ welchen Wir noch ferners / jedoch nur nach Maß des
Oucsren » und ReichS-Thaler »Fuß cjcvalvirter / den Lours
zu gestatten gefinnet seynd/ werden Mr Unsere Lubcrma»
Aemter und Lallen inüruiren / wornach sich sodann ein jeder
zu richten haben wird . Wann aber

Andertens : in dem Land selbsten eine obbesagter Massen
einzuführen verbottene Müntz oder aus Unachtsamkeit/ oder
aus anderer unschuldiger Lasualirät verkommen sötte/ so ist
eine solche Müntz von jederinan / als eine verbottene / Verruf»
fene Müntz anzusehen/ dahcro auch keiner sich L 6arc>des
letzten Tags nächst-künftigen Monats funü einer solchen ver»
ruffenen Müntz in Zahlungen oder anderen Erfordernus»
sen in tzualirät einer Müntz zu bedienen unterfangen solle/
sondern ivird jeder schuldig seyn/ solche als ein ka ^amenr in
Unsere Müntz - oder Berg »Aemter / oder zu Unseren Land»
Probiereren cinzrMferen / allwo jedem Eigentümer davon
der innerliche wahre Werth in guter currenter Müntz dafür
alsogleich bezahlet werden wird / wobey glcichwolen jedem
erlaubet seyn solle/ solche verruffene Müntzen/auch denen Gold-
Schmieden zu ihrer Arbeit verkauffen zu können / im Fall
wegen Entfernung Unserer Müntz » oder Berg -Aemter / oder
Unsrrs Land -Probierer rS ihnen gelegensamer seyn solte.

Drittens : seynd sowol Unsere/ als fremde I) unsren /
Venetianische 2 ecliinen / Spanische Oopyien / Loun äor
und dergleichen/ anderst nicht auszugeben / oder anzuneh¬
men erlaubet/als nach derenselben Uberwägung mit cimencir-
ten wahren Mändl -Gewicht/und wird bcy jedem vucaren so
viel Grän (wovon ein gewichtiger Vucaten 60 . wägen muß)
als er cslirt / so viel vier kr. gut zu machen seyn/ und jedem/
so ohne dieser Gutmachung ungewichtige vucaren auszudrin»
SM trachten solte/ dem sollen selbe oder 1» aarura conklci-



ret/ oder von ihme derenselben^ quivglcnt, durch Unserem
ki/co eingebracht werden.

Weiches auch von denen Dopple»/ Douisä' or, und
dergleichen Goldborten zu verstehen ist/ mit dem Unterschied
jedoch/ daß bey selbigen jeder abgängiger Duĉ en-Grän/ mit
drey und ein halben Kreutzer zu ersetzen seyn werde.

Viertens: solle niemanden erlaubet seyn mit Silber oder
Gold/ silbernen oder goldenen̂ksnu53«5kuren zu handlen als
jenen/ welche hierzu durch behörige krivilezien berechtiget
scynd; als Gold-Schmid/ Drat- Iieher/ Posamentierer
und dergleichen,- und obzwar denen Gold-Schmiden zufolge
ihres krivilcB zu eigener Verarbeitung Bruch-Silber/ und
k-iZEnter einzukauffen erlaubt ist/ so sollen sie jedoch die
erste Einschmöltzung in denen Müntz-Aemtern/ oder bcy denen
Lano-Probiereren/ oder wo deren keine seynd/ bcy ihren ge-
schworncn Vorsteheren machen/ damit das Silber oder Gold
zur Sicherheit desk'ublici Prob-mäsiig leZiret werde; Un¬
sere oder auch fremde/ jedoch approbirte und im Gang
gelassene Müntzen aber wirdgederman/ folgsam auch obigen
krofcüioniüen fürteröhin zu brechen oder einzuschmöltzen/
unter Leibs- und Lebens- Straf verbottcni Denen Juden
vorderist und jedem anderen aber/ welche nicht darzu privi-
Iĉ irt- oder durch ordentliche Päß darzu commireiret scynd/
wird unbrauchbares zerbrochenes Silber/ goldene oder sil-
berneKctten/Faden-Zupf-Silberund Gold einzukauffen/oder
auch einzutauscheu-jedermänniglich aber ohne Ausnahm solche
aus Unseren Erb-Landen in die Fremde zu führen- hiemit
ernstlich verbotten/ allermassen solche fammentlich in Unsere
Müntz-Häuser oder Land-Probierer-Aemter in die Einlösung
gehörig seyn. .

Fünftens: ist das Kippen/ Wippen/ Or-mcliren/ Kör¬
nen/ Seigeren/Beschneiden/ Schwächen/ Abgieffcn/ Zcr-
rennen/ Auswägen/ AbcontrrlstZuriren/ oder auf andere
Weis die Müntzen rsttcriren/ ringeren und fälschen/ inglci-
chen Unsere oder fremde approbim Silberne Müntzen höher
oder niederer/ als sie von Uns gesetzet seynd/ auszugeben
oder anzunchmcn/ daraufzu zahlen/ solche cxprcLL
aufzusuchen/ oder«inzuwcchseln und einzutauschen/ um solche
zu bekommen/ den Preis deren Waaren höher oder niederer
zu comrichiren/ zu bsrsttirrn/ oder auf andere Meege dar-
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mit gefährlicher Weife zu handle« / wird ebenfalls auf das
schärfeste verbotten. Und zumahlett

Sechstens : der Mißbrauch eingerissen ist / die gar kleine
Müntzen / als Kreutzer/ Gröschel und dergleichen in verpetr
fchirten Säcken / Stärnizcln oderk ^ uerern herumzutragcn/
und nach dem darauf angemerkten tzuanw solche/ ohne fir zu
eröfnm / an Zahlungs - statt anzunehmen / wordurch erstlich
die gar bequeme Gelegenheit verschaffet wird / daß der Menge
vcrruffene kleine Müntzen ohne lange Zeit entdecket zu werden
im Schwung gehen können. Andertens : daß um so leichter
die inländische Schied -Müntz zu grossen Zahlungen gebrauchet
werden/ worzu sie doch nicht gewiedmet ist/ und dahero darzu
nicht gebrauchet werden solle ; So wollen Wir gleichwolen
gestatten / daß solche in geringen Zahlungen zwar ferneröhin
ausgegeben/ jedoch an niemand in verpetschirten Säckeln oder
Stärnizcln aufgedrungen werden können. Weiters wird
gleichergestalten

Sicbcndenö : auf das schärfeste vcrbotten die Ausführ
rung in fremde Unserer Bottmästigkeit nicht unterworfene Län¬
der / Unserer/ auch fremder in dem Land gangbar bleibenden
Gold- oder Silber - Müntzen / ausser es habe jemand von Un¬
serer in Müntz - und Bergwerks -Sachen angeordneten immc-
«jmten Hof - LommWon, ' oder anderen Unseren hierzu von
Uns berechtigten Beamten die specisle Erlaubnuß erhalten/
welche aber für jenes (̂ rmrum nicht zu verstehen ist/ welches
jeder zu Bestreittung deren Rcis - Unkösten glaubwürdig nö-
thig haben wird. ,

Was aber die vcrruffene Müntzen anbclangt / wird solche
jedem bis Ende des gegenwärtigen Jahrs ausser Land zu füh¬
ren erlaubt / wann er nur solche bey Unserem Müntz - Amt /
Land - Probier - Amt / oder jedes Orts Obrigkeit viüciren/
verligilliren / und mit einem Amts -Paß derenselbm begleiten
wird. Gleichwie nun

Achtens : wider die in denen obigen siben kunLken berührte
Mißhandlungen in gesamt- Unseren Oesterreichischen Fürsten¬
thum - und Landen publjcirtenLäiÄen , scharfe Strafcn/deren
relpcÄivö Lontr ^bLnälruNg Und Loritilcimng mit Wagen
und Pferd / wann sie dem Eigenthumer zugehören/ oder der
Fuhrmann davon Wissenschaft gehabt / und was sonsten dar-
bey gefunden wurde / die poena äuxli , auch nach Gestalt der
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sackm die Leib- und Lebens- auch Feuers - Straffen borge-
schrieben und lkruiret seynd ; Also thuen Wir solche sam»
mcntlich hiemit ebenfalls nicht allein erneueren und bekräfti¬
gen / sondern exeenörrrn solche auch nach Beschaffenheit deren
Umstanden auf diejenige/ welche zu dergleichen Verbrechen
Hüls / Recht / oder Gelegenheit geben möchten; und thuen zu-
gleich jedem/so in gesamt- Unseren Oesterrcichischen Erb Für¬
stenthum- und Landen das Richterliche Amt darüber zu ver¬
walten hätte / hiemit ernst- gemessen befehlen/ und gebieten/
nach solchen mit aller ^ rtcnrion in juäic -msto zu verfahren;
Wo beynebenS Wir

Neuntens : hiemit weiter ü -uuixcn / daß die in obigen
kunAen vorgeschricbene Lontrgbanäirungen und weitere
Bestraffungen nicht auf die attmpirung in st-i^r-lnti reürin-
Bret - sondern Unserem Hof- und Kammer-krocur ^rom/und
Dlcslen / wo das corpur äeliLki nicht verstanden wäre /
und er sonsten hinlängliche Inäici » und Proben hätte / auf
das Äquivalent und dessen Duplum intra leA-liem termi-
num wider den Delinquenten gerichtlich zu verfahren / Vor¬
behalten seyn solle.

Erklären auch weiter / Üsruiren und wollen/daß in de¬
nen Ollbus , in welchen zu der Ubertrektung nothwendiger
Weis ihrer zwey concurriren müssen/ die straf Nicht halbi-
kct / sondern inreZralirer von einem und von dem anderen /
oder mit dem Lorpore cicliÄi » oder in arquivalenri , und
zwar samt dem etwann pro illo calu üatuirten Duplo ab-
geforderet werden solle/ ausser es wurde einer von seinem
Lomplicc äcnunoiret / dan in tali Laiu wollen Wir / daß
diesem Lomplici nicht allein die vcrwürkte straf völlig nach-
gcschen/ sondern auch die helfte der von dem Denunciato
eingebrachtcn straf in Geheim erfolget/ dabey auch sein Na¬
men verborgen gehalten werden solle. Damit aber alle ob¬
beschriebene schwäre Landes - verderbliche Verbrechen um so
weniger ungestraft bleiben mögen/so wollen Wir weiter/und

Zehcndens : daß auch jedem andern Denuncianten / oder
auch Unseren Müntz - Maut - oder anderen Beamten / welche
ohne concuri -irender oder vorgehender Denuncmrion jeman¬
den in stsAr-inti -»ttr -ipiren / von denen durch ihre Denunci-
rung oder respeÄivö Vigilantz Unserem Landsfürstl . Ärsrio
zukommendcn richtigen Oontrsbanden und straffen zu ihrer
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remuncrrltlon die helfte gegeben werden solle; allcnfaks aber
nebst einer Ocnunciarion auch dir Loos >er»rion und Bemü¬
hung Unsrer Müntz -oder Maut -oder anderer Beamten con-
eurriren hätte müssen/ so solle der Betrag sowohl deren
Wörtlich ungezogenen/ und für richtig erkennten Omr -aban-
den und straffen/ oder nachgehrnds des L ^ uivalenri ; in
drey gleiche Theile rcparriret / ein Theil dawon dem Ocnnn-
tisnten / und ein anderer gedachten Unseren Beamten erfol¬
get / folglam aber nur ein dritter Theil für Unserem^ rano
zuruk behalten / und verrechnet werden. Herentgegen thuen
Wir

Eilftens : Unseren Berg »Müntz »Maut -Saltz - Tabak-
und anderen Beamten / und darzu gehörigen OKcianten /
Uberreiteren und Bedienten auf die einführende schlechte/
oder am führende gute gangbare Müntzen / und auch auf
die dcodachtung aller in diesem Unseren latent enthaltenen
Inkibicionz -kunÄen genau und beständig zu invigiliren hic-
mit ernstlich und ss>cciiiljrcr auftragen / und befehlen/ auch
UM die Überklettere dieses Unseres karcncs zu entdecken/ und
der vorgeschriebrnen straffen -W unterziehen / ihren Fleiß
eifrig anzuwenden / allermassen/ wann herentgegen sich er¬
eignen solte/ daß dcrlcy Durchschwärtzungen aus ihrer Nach¬
lässigkeit/ oder gar aus ihrer Lonniven ?./ oder Einverständ-
nuß erfolget wärm / so wollm Wir / daß im Fall sie meiney»
dige/ treu lose BeanMöde r  B ediente die verbottene Aus -oder
Einführung hätten verhinderen können / aus boshcit oder
Nachlässigkeit aber es zu thuen unterlassen hätten / sie nicht
allein um das Ouplum des Betrags deren Aus «oder cinge-
schwärtzten Müntzen / und auspEicirten kaZ-rmencer/
ohneracht diese nachmals eingebracht worden wären/gestraft/
sondern auch nach Erbcischung deren Umständen vom Dienst
Lmoviret/und wohl gar an Leibund Leben abgcstrasstt wer¬
den sollen.

Gebieten diescmnach allen und jedenZnwohueren und Un-
terthanen gesamt-Unsrrer Oesterrejchischcn Erb -Fürstenthum-
und Landen/was Stands/Würden und Lonämon diesil-
be seynd/ hiemit gnädigst und ernstlich/daß sie dieses Unser
Oencral - ^ anäat in allen kunÄen bky Vermeidung obbe-
rührter ausgemeffcnen straffen stets auf das genaueste be¬
obachten/ vorderist aber Unftre Land-Obrigkeiten / nebst de»nen



«en Beamten deren krivat -Gütern / und alle andere/ denen
«6 obliget/ darüber bey schwärer Verantwortung / jederzeit
feste Hand halten / auf die Ubertrekere sorgsam invigiliren/
und invrZiliren lassen/ auch gegen dieselbe mit denen Hier¬
oben auSgesetzten straffen unnachläßlich fürgehen sollen;
Wie dann Wir in Hecic von Unseren kltcsl -Aemtern Uns
in dieser so wichtigen Angelegenheit versprechen/daß sie um
so eifriger ihrer Schuldigkeit Nachkommen werden/ als Wir
hiemit allen Unseren Gerichts- Stellen auftragen / in denen
dieses Unser ksrenr betreffenden Laübus lummLrillime zu
verfahren ; Das meinen Wir ernstlich/ und wird sich also
ein jeder darnach zu richten/ mithin vor Unglük und Scha¬
den zu hüten wissen. Geben in Unserer Haubt - und Rest-
dentz-Stadt Wien den 26. Maji im sibenzehen hundert sechs
und viertzigsten/ Unserer Reiche im sechsten Jahre.

Joh. Friderich Graf v. Seilern.

Uanäatum OseF
kesise ^ ; ^ ajeüatib proprium.

Mathias Beneblet Finsterwalder.
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dem ordinär» '
LxiLÄten, Ge
wicht.
vucst . Gran»

53
54
57

»9
19

old-
Loreen.

Von letzt- verstorbenen König
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Burgundische Thaler / oder karzoon. r

Groß-HerßoA Toscantsche
Gold- Wüntzen.
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Silber-Müntzm.
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Leloluriou.
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Ein Venctianischer Duc -iwn
Ein Venctianischer Dus -lro
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Ein Philipp r Thaler
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Holländischer vucsren - - -

Holländische Stlber-Müntzen.
Holländer Thaler -- - - -

RuUche Silber-Müntz.
Ein Roubel - - - -

Päbstltche Stlber-Münßen
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XII . inclulivö , - - -
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nach dem Reichs - Schrott und Korn ge¬
schlagene Ducken r - -

Dic Braunschmiger, Lünebur-
ger / Sächsische / Brandenburgifche / und
dergleichen alte nach dem Reichs -Schrott
und Korn im Reich geschlagene Reichs-
Thaler - - - - »

Nemiiche halbe Reichs - Thaler / oder Gut-
diner - - - - -

Ocko halbe Guldiner / oder Viertel -Reichs-
Thaler e r - - -

allergNef»
digsi§<schöpftet
Kaiscrl. K§nigl.

solurion.

ft.

Die Eremnitzer-vueatm werden
wie bishero zuvier Gulden zwölf / dann
die Kaiserlich- und die Königliche in denen
Erbländischen Müntz - Häusern ausge-
müntzte oräinari OuLLten zu vier Gul¬
den und neun Kreutzer anzunehmen und
MözuDmIM «W

kr.
6

zo

WIEN / gedenkt bey Johann Ptter van Ghelen - Jhrv Röm . Kaiserlich'
Königi . Majestät Hof - Buchdruckern / 1746.
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